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folgenbezogenen Einwände erinnern fatal an die Logik von Morgen-
sterns Palmström, dass nicht sein könne, was (angeblich) nicht sein 
darf.50 Nicht anders als die oben abgelehnte vermeintliche reductio 

gründen sie ersichtlich auf der Vermischung zweier Fragen, die man 
strikt auseinanderhalten muss: der, ob unser Wollen, Entscheiden und 
Handeln objektiv determiniert ist, mit der ganz anderen, ob wir dies, 
wenn es so wäre, beim Wollen, Entscheiden und Handeln subjektiv 
erleben und es deshalb – mit allen befürchteten destruktiven Folgen 
für unser Welt- und Selbstbild – zur Grundlage unserer Einstellungen 
zueinander machen könnten. Das könnten wir, genauso wie im Fall 
des Denkens, jedoch selbst dann nicht, wenn der Determinismus wahr 
sein sollte.51 Ich komme darauf zurück. 
 

2.2 Das „Gründe versus Ursachen“-Argument 

 
Mit dem „self defeating“-Einwand hängt ein anderes Argument zu-
sammen, das in der deutschen Debatte der letzten Jahre für die Vertei-
diger der Willensfreiheit die wohl prominenteste Rolle gespielt hat.52 

 
Freiheit von Nötigung durch andere (keineswegs auch durch die Natur!) vorausset-
zen; und es ergäbe (2.) selbst im Fall seiner Richtigkeit kein Argument für die dabei 
implizierte, aber abwegige Vorstellung, die natürliche Welt habe gefälligst so einge-
richtet zu sein, wie wir das für unsere sozialen Praktiken gerne hätten. 

50 Ein weiteres Beispiel ähnlicher Provenienz liefert Rath, Freiheit der Hirnforschung, 
in: ZRph 2004, 164 f.: Er „widerlegt“ die deterministische Überzeugung von Schie-

mann, Kann es einen freien Willen geben? Risiken und Nebenwirkungen der Hirn-
forschung für das deutsche Strafrecht, in: NJW 2004, 2056 ff., mit dem Hinweis, die 
Verfasserin schreibe schließlich ihren Namen über ihren Text, also diesen sich selbst 
zu, und dies beweise, dass sie ihn als Produkt ihres freien Willens auffasse. Inwie-
fern sie das just damit tut, bleibt rätselhaft, und noch rätselhafter der sich daraus für 
Rath offenbar zugleich ergebende Beweis einer objektiven Willensfreiheit. (Beiläu-
fig: die läppische Ironie, mit der sich Rath über sein Gegenüber lustig macht, hat an-
gesichts seines verfehlten Arguments und seiner Unkenntnis der philosophischen 
Probleme etwas Peinliches.) 

51 Jedenfalls im Normalfall des Entscheidens und Handelns; Entscheidungen unter 
Sucht- oder anderen Zwängen, die als solche erlebt werden, sind ein anderer Fall, 
richtigerweise einer des Fehlens der negativen Freiheit. 

52 S. die meisten der philosophischen Aufsätze in Krüger (Anm. 38); J. Nida-Rümelin 

(Anm. 24), S. 45 ff. Im Strafrecht hat das Argument ebenfalls nicht wenige Anhän-
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Deshalb sei es im folgenden ausführlich behandelt. Es ist einerseits 
ebenfalls begrifflicher Art, reicht aber andererseits bereits in die meta-
physische bzw. ontologische und mit manchen seiner Konsequenzen 
auch in die empirische Sphäre. Sein Ausgangspunkt ist der Unter-
schied zwischen Ursachen und Gründen. Handlungen sind in rein 
kausalen Beschreibungen regelmäßig nicht verständlich zu machen. 
Man braucht für ihre Erklärung „mentalistische“ Begriffe. Denn nur 
mit diesen lassen sich die mentalen Zustände erfassen, die beim Han-
delnden in und vor dem Moment seines Handelns gegeben sind bzw. 
waren: Wünsche, Absichten, Gefühle, Überzeugungen, Überlegungen 
u.ä. Und nur über die Annahme solcher mentalen Zustände werden 
uns die Handlungen von Personen verständlich, unser eigenes Han-
deln, retrospektiv betrachtet, eingeschlossen. Das steht außer Streit, 
und damit auch, dass wir selbstverständlich die Fähigkeit haben, nach 
wohlerwogenen, etwa moralischen Gründen zu handeln, und das oft 
auch tun, selbst gegen unsere eigenen Interessen.53 
Nun haben mentale Zustände wie die genannten aber Eigenschaften, 
die es ausschließen, sie als unmittelbare Ursachen (statt als Gründe) 
aufzufassen. Die wichtigste dieser Eigenschaften ist ihre „Intentionali-
tät“, ihr Gerichtetsein auf etwas außerhalb ihrer bzw. des Handelnden 
selbst. Was damit gemeint ist, hat Franz von Brentano, der als erster 
die Intentionalität mentaler Zustände zum Kriterium ihrer Unterschei-
dung von physischen Zuständen erklärt hat, knapp und anschaulich 
formuliert: „In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteile 
etwas anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse 

 
ger; s. nur K. Günther, Schuld und kommunikative Freiheit, 2005, S. 246 ff.; Schild 
(Anm. 36), § 20 Rn. 4; Hillenkamp, Strafrecht ohne Willensfreiheit? Eine Antwort 
auf die Hirnforschung, in: JZ 2005, 313, 319; Zabel, Rezension von Detlefsen 
„Grenzen der Freiheit“, in: HRRS 5/2007, 230 ff. 

53 Das zu bestreiten, wäre ersichtlich absurd, und kein vernünftiger Determinist würde 
dies tun. Er würde aber insistieren, dass eben auch das Erwägen von Gründen stets 
auf neuronal determinierter Grundlage erfolge und sein Ergebnis genau deshalb in 
keinem Fall anders ausfallen könne, als es tatsächlich ausfällt. Seine Vernünftigkeit 
tangiere das nicht. 
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gehaßt, in dem Begehren begehrt usw.“54 Handelt nun jemand aus 
einem bestimmten Grund oder aus mehreren Gründen, so verknüpft 
sich der mentale Zustand, in dem und aus dem heraus er dies tut, im 
skizzierten Sinn intentional mit einer externen symbolischen Welt, 
eben mit dem, was seinen Grund ausmacht: mit anerkannten morali-
schen Normen, bestehenden Verkehrsformen, verbreiteten Meinun-
gen, gesetzlichen Anordnungen oder kulturellen Bedeutungen von 
Gegenständen, Symbolen und Sachverhalten. Solche Sphären sind 
zwar nicht-physischer Natur, aber deswegen keineswegs weniger, 
vielmehr nur anders real als die physische Welt. Sie sind einem Ak-
teur, soweit er sie kennt, auf eine bestimmte Weise als Orientierung 
für sein Handeln verfügbar: Er kann ihre (ggf. normativen) Vorgaben 
dauerhaft in seine subjektive Motivation aufnehmen (internalisieren) 
oder ad hoc zur Quelle eines Motivs machen und seinen Handlungs-
vollzug davon leiten lassen. Ein Handeln, das sich an solchen externen 
symbolischen Entitäten orientiert, ist ohne deren Berücksichtigung 
nicht verständlich. Berücksichtigen könne man sie, so das Argument, 
aber nicht als Kausalfaktoren, denn sie seien einfach keine, und daher 
auch nicht als Bestandteile determinierter Zusammenhänge.55 
Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Schiedsrichter S produziert im 
Spiel der X-Mannschaft gegen die Y-Mannschaft auf seiner Triller-
pfeife einen Pfiff. Warum hat er das getan? Fragt man nach der Ursa-

che des Pfiffs, so könnte die Antwort lauten: „Im Körper des S fanden 
diverse physiologische Vorgänge statt, die zu einem Luftstoß aus 
dessen Lungen in ein kleines Instrument führten, aus dem dann be-
stimmte Luftschwingungen austraten, die als Pfiff hörbar wurden.“ 

 
54 von Brentano, Psychologie vom empirischen Standpunkt (1874) (Kraus, Hrsg.), 

1924, S. 124 f.; heute z.B. Crane, Intentionality as the Mark of the Mental, in: 
O’Hear (ed.), Contemporary Issues in the Philosophy of Mind, 1998, S. 229 ff. – Es 
gibt freilich nicht nur intentionale, sondern auch „phänomenale“ mentale Zustände, 
v.a. die unmittelbaren Sinnesempfindungen wie Sehen, Hören, Riechen, Fühlen (da-
zu genauer unten, V.1.1.2, S. 87 ff.).  

55 S. z.B. Melden, Free Action, 1961; von Wright, Explanation and Understanding of 
Actions, in: Revue Internationale de Philosophie 35 (1981), 127 ff. Ähnliche Gedan-
ken sind auch in der Strafrechtsdogmatik formuliert worden, etwa von Welzel (Anm. 
47); ebenfalls ähnlich (wenngleich eher beiläufig) Hillenkamp (Anm. 52), 319. 
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Das ist gewiss unbestreitbar; aber danach fragt die Warum-Frage 
offensichtlich nicht. Eine zufriedenstellende Antwort wäre dagegen 
diese: „Grund für den Pfiff war, dass der Stürmer A des X-Teams im 
Abseits stand. Unmittelbares Motiv des Pfiffs war, dass S den Angriff 
des X-Teams stoppen und dem Y-Team einen Freistoß zusprechen, 
mittelbares Motiv, dass er seine Schiedsrichterpflicht anständig erfül-
len wollte. Die Bedeutung des Pfiffs war, dass eben dieser Freistoß 
tatsächlich gegeben wurde.“ 
Nur Grund, Motiv und Bedeutung des Pfiffs erklären die Handlung, 
ihr „Warum“. Nichts davon könne aber (so das Argument) eine Ursa-

che des Pfiffs genannt werden, und zwar aus mehreren Gründen. Für 
eine nomologische Kausalauffassung, wie sie etwa im Strafrecht vor-
herrschend ist, liegt der erste Grund auf der Hand: Es gibt kein Natur-
gesetz, das allein als Folge einer bestimmten örtlichen Relation zwi-
schen diversen Menschen auf einem Rasen kausal und nomologisch 
eine Pfeif-Handlung bei einem von ihnen hervorbrächte. Das gilt auch 
dann, wenn man diese Lage genauer beschreibt, etwa die Regeln des 
Fußballspiels einbezieht etc. Denn in Fußballspielen werden Abseits-
positionen (selbst vom Schiedsrichter erkannte) keineswegs immer 
und schon gar nicht naturnotwendig gepfiffen. Der Pfiff unseres 
Schiedsrichters geschah also jedenfalls nicht mit naturgesetzlicher 
Zwangsläufigkeit. 
Nun sind Gründe aber nicht bloß deshalb keine Ursachen, weil sie 
nicht mit der gleichen zwingenden Gesetzmäßigkeit wie diese zu 
bestimmten Folgen führen. Sie sind vielmehr kategorial etwas anderes 
als Ursachen. Sie sind aus einem anderen Stoff als die kausal relevan-
ten Eigenschaften der physischen Welt und gehören deshalb ontolo-
gisch nicht zu dieser. Nur dort finden aber kausale Verknüpfungen 
statt. Gründe sind dagegen immer auch mit externen immateriellen 
Sphären verknüpft: mit Normen, Werten, Überzeugungen, Wünschen 
(von etwas) etc. Und genau deshalb befinden sich auch individuelle 
Gründe nicht räumlich „im Kopf“ dessen, der sie „hat“, nämlich aus 
ihnen das Motiv seines Handelns bezieht.  
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Alles das ist einleuchtend.56 Aber daraus folgt nicht, dass „Willens-
entschlüsse“ und die zugehörigen Handlungen nicht kausal determi-
niert sind. Die Beschreibung von Handlungen und Handlungsent-
scheidungen unter Gründen ist zugleich eine Form ihrer Deutung: 
Nur so werden sie uns verständlich. Aber kein denkbares begriffli-
ches Schema ihrer Erklärung könnte etwas daran ändern, dass sie 
jedenfalls auch physische Naturvorgänge sind oder solche involvie-
ren, nämlich einerseits Körperbewegungen und andererseits neuro- 
und andere physiologische Prozesse, von denen diese Bewegungen 
unmittelbar ausgelöst werden. Solche Vorgänge sind in ihrer Exis-
tenz und ihren physischen Eigenschaften offensichtlich ontologisch 
unabhängig von jeder möglichen Form ihrer Beschreibung. Damit 
wird die Kehrseite des „Gründe vs. Ursachen“-Arguments sichtbar: 
Gerade weil Gründe kategorial etwas anderes sind als Ursachen, 
berühren sie die physische Welt von Ursachen und Wirkungen über-
haupt nicht. Dann stellt sich freilich sofort die Frage, wie sie dort 
irgendwelche Geschehnisse sollten beeinflussen können. Aber zu 
jener physischen Welt gehören Handlungen und die sie kausal her-
vorbringenden „Entscheidungszustände“ des Gehirns nun einmal 
auch. Und hier gilt erneut: es wäre mehr als seltsam, hinge das phy-
sische So-sein der natürlichen Welt von dem begrifflichen Modus 
ab, in dem wir es deuten und uns verständlich machen. 
Jeder konkreten Handlungsbeschreibung unter Gründen lässt sich 
deshalb prinzipiell ein exaktes Pendant unter Kausalbegriffen beistel-
len.57 Es ist sehr plausibel, beiden Beschreibungen ihr jeweils eigenes 

 
56 Wenngleich die Behauptung, Gründe seien keine Ursachen, in der philosophischen 

Handlungstheorie umstritten ist; s. etwa Davidson, Handlungen, Gründe, Ursachen, 
in: ders., Handlung und Ereignis, 1985, insbes. S. 27 ff. – Zum „Externalismus“ von 
Bedeutungen bzw. „Anti-Individualismus“ intentionaler mentaler Zustände (wie 
Entscheidungen nach Gründen), wonach deren Inhalt nur relational, also nur unter 
Einschluss externer Faktoren bestimmbar sei, weswegen sich weder Bedeutungen 
noch mentale Zustände „im Kopf“ befänden, grundlegend Putnam, The Meaning of 
‛Meaning’,  in: ders., Mind, Language, and Reality, 1975, S. 291 ff. 

57 Allein die letztere Beschreibung könnte uns, wie dargelegt, die Handlung nicht 
verständlich machen. Aber zu jeder aus Gründen erklärten Handlung gibt es auch 
eine solche Beschreibung im Kausalschema. 
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Recht zu belassen und jeden Versuch abzulehnen, die eine für irgend-
wie „weniger wirklich“ als die andere zu erklären und ggf. reduktio-
nistisch hinter dieser verschwinden zu lassen. Nicht aus diesen Be-
schreibungen entsteht also ein Problem, wohl aber aus den beiden 
davon beschriebenen Sachlagen. Gegenstand der kausalistischen Be-
schreibung sind ausschließlich physiologische, also makrophysikali-
sche Naturvorgänge. Diese folgen aber in ihrem Ablauf (wenn nicht 
strikt kausal-deterministischen Gesetzen, so doch) gesetzesartigen 
Regularitäten der Natur, die unabhängig vom Menschen sind und 
jenseits seiner Einflussmacht liegen. Eben dies soll nun aber für men-
talistisch (mittels Gründen) beschriebene Vorgänge nicht gelten. 
Das wirft die Frage auf, wie beide Sphären, die mentalistische und die 
kausalistisch-neuronale, miteinander verbunden sind. Wenig attraktiv 
wäre die Antwort, sie existierten einfach beide gleich ursprünglich 
und stünden so unverbunden und gleichberechtigt nebeneinander wie 
ihre Beschreibungen. Dagegen spricht mindestens zweierlei.58 Zum 
einen erweitert man mit einer solchen Behauptung begründungslos die 
Ontologie der Welt: Das Gegebensein des Mentalen würde so zu ei-
nem ontologischen Urphänomen, dessen Existenz a limine so wenig 
erklärbar oder erklärungsbedürftig wäre, wie das Dasein physischer 
Materie oder elektromagnetischer Felder. Am Ende der Debatte mag 
man ja eine solche Position mit Gründen vertreten – aber eben erst 
und allenfalls am Ende einer eingehenden Klärung und nicht einfach 
als metaphysische Dezision. Denn es gibt, zum andern, nachgerade 
überwältigende empirische Gründe für die Annahme, dass die mentale 

 
58 In Wahrheit spricht viel mehr dagegen, genug, um die („okkasionalistische“) An-

nahme eines verbindungslosen psycho-physischen Parallelismus abwegig zu ma-
chen. Leibniz nahm zwar einen solchen Parallelismus an, weil er (plausibel und un-
ter Berufung auf damals schon bekannte Erhaltungssätze der Physik) die Des-
cartes’sche Annahme einer wechselseitig kausalen Interaktion zwischen Geist und 
Gehirn ablehnte. Er vermied aber die Abwegigkeit eines zufälligen Parallelismus, 
indem er eine „prästabilierte Harmonie“ zwischen Geist und Gehirn postulierte, die 
von Gottes Weisheit als unerklärbares factum brutum der Natur eingerichtet worden 
sei (Leibniz, Zur prästabilierten Harmonie, in: Hauptschriften Bd. I [E. Cassirer, 
Hrsg.], 3. Aufl. 1966, S. 272 ff.). Eine solche Erklärung steht der Wissenschaft heute 
ersichtlich nicht mehr zur Verfügung. 
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und die kausalistisch-physiologische Sphäre, nämlich Geist und Ge-
hirn, nicht unverbunden nebeneinander stehen, sondern im Gegenteil 
permanent, systematisch und stabil miteinander verbunden sind. Die 
möglichst gründliche Aufklärung dieses Zusammenhangs ist daher für 
ein genaueres Verständnis des Mentalen und somit auch der Frage 
nach der Freiheit von Entscheidungen aus Gründen unerlässlich. 
Vor diesem Hintergrund hat der (Neuro-)Determinist keine Schwie-
rigkeiten mehr, den Einwand des „Gründe versus Ursachen“-
Arguments abzuwehren, oder genauer: das „versus“ aus dessen Kenn-
zeichnung zu streichen. Denn er hat für das Geschehen eines Handelns 
nach Gründen eine Erklärung, die zugleich eine nach Ursachen und 
die in beiderlei Hinsichten so vollständig wie einleuchtend ist. Mehr 
als das: Er kann an dieser Stelle den Spieß des gegen ihn erhobenen 
Einwands ohne weiteres umdrehen. Denn die Primärfrage, die das 
„Gründe“-Argument aufwirft, kann er leicht beantworten, während 
umgekehrt gerade für dessen Verfechter die Möglichkeit einer plau-
siblen Antwort darauf nicht zu sehen ist: Wie kommt denn, so lautet 
die Frage, der Grund für eine bestimmte Handlung – z.B. eine Ge-
botsnorm – in die Lage, das physische Substrat der Handlung, die 
dafür erforderliche Körperbewegung, hervorzubringen? Denn das 
muss er offensichtlich irgendwie, wenn gerade er die Handlung erklä-
ren soll. Und ebenso offensichtlich kann er das nur, wenn er eine kau-
sale Wirkung auf diejenigen Teile des Körpers hervorbringt, die ihrer-
seits den physischen Teil der Handlung ausführen. Eben dies, die 
direkt-kausale Wirksamkeit eines nicht-körperlichen Grundes (wie 
einer Norm) auf die körperliche Welt, ist aber kategorial ausgeschlos-
sen. Wie ist eine solche Wirkung dann vorstellbar? 
Zur Illustration: Nehmen wir die einfache ethische Norm „Hilf Ande-
ren, die in Not sind!“59 Wie kommt diese Norm, bzw. die aus ihr für 
den Anwendungsfall ableitbare Pflicht, als unkörperlicher Handlungs-
grund zu ihrer Wirkung als funktionale Bewegerin von Nervenzellen 
und Muskeln eines Handelnden, der sie befolgt? Sagen wir, in Anato-
 
59 In Grenzen der Zumutbarkeit, versteht sich. Für eine Rechtsnorm dieses Inhalts:  

§ 323c StGB. 
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mie und Physiologie eines Menschen, der in einem Gewässer ein vom 
Ertrinken bedrohtes Kind sieht und deshalb, seiner Pflicht gehorchend, 
hineinspringt, um das Kind zu retten? Gibt man darauf gar keine Ant-
wort, so reißt man in das „Gründe vs. Ursachen“-Argument für die 
Willensfreiheit eine klaffende Erklärungslücke, die das Argument als 
ganzes desavouiert. Kaum brauchbarer wäre freilich die Antwort, ein 
solcher Grund wirke eben direkt auf die Nerven und Muskeln des 
Handelnden ein und löse so das Handlungssubstrat der Körperbewe-
gung aus. Wie? Per Telekinese? Einer Norm für Nerven und Muskeln 

eines Körpers? Aussichtslos. Zudem wissen wir (so gut, wie man 
überhaupt etwas wissen kann), dass alle bewussten Körperbewegun-
gen ihren unmittelbaren kausalen Ursprung in neuronalen Vorgängen 
im Gehirn haben. Also scheint der Grund (die Norm) irgendwie von 
dieser Kausalkette zwischen den auslösenden neuronalen Gehirnvor-
gängen und den davon erzeugten physiologischen Bewegungen des 
Körpers Gebrauch machen zu müssen. Wie aber geht das? Nun, wohl 
ungefähr so60: 
1. Gründe (z.B. eine Pflicht) müssen, um handlungswirksam zu 

sein, „übersetzt“ werden in das physische Substrat der Handlung: 
irgendein körperliches Verhalten. 

2. Dazu muss ein Grund zunächst zum subjektiven Motiv des Han-
delnden werden. Das geschieht über eine neuronale Realisierung 
dessen, was mentalistisch „Motiv“ heißt. Zustande kommt sie 
durch (1.) die Bewusstwerdung der tatsächlichen Anwendungs-
bedingungen des Grundes (nämlich der Pflicht)61 und durch (2.) 
den Antrieb zum entsprechenden Handeln. 

3. Die Bedingungen dieses Handlungsantriebs – Kenntnis der 
Pflicht und Wille zu ihrer Befolgung – müssen, um Körperbewe-
gungen als den physiologischen Rohstoff einer Handlung erzeu-
gen zu können, ebenfalls neuronal realisiert sein – was immer zu 

 
60 Von der für Neurowissenschaftler gewiss naiven Terminologie des Folgenden hängt 

nichts ab. 
61 In unserem Beispiel: die Wahrnehmung, dass ein Kind am Ertrinken ist. 
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ihnen gehören mag: neuronale Residuen von Ererbtem, Gelern-
tem, Erinnertem, Gefühltem etc. 

4. Schließlich: die Integration dieser neuronalen Aktivitäten zu 
einem dynamischen, handlungsdisponierenden Gesamtzustand 
des Gehirns.  

Oder so ähnlich.62 So und nur so wird die Verbindung zwischen 
Grund und Handlung erklärbar, und sie ist nun freilich eine zwischen 
Ursache und Wirkung. Alle diese Abläufe sind im Prinzip (nicht de 
facto) vollständig als kausale, determinierte Sequenzen einer ge-
schlossenen Kette neurophysiologischer und anderer physischer Vor-
gänge darstellbar. Dabei geht der Grund – über die sensorische Ver-
mittlung seiner Anwendungsbedingungen („Kind im Wasser“) und die 
neuronalen Vorgänge der Motivationsaktivierung im Gehirn – gewis-
sermaßen als naturalisiertes Element in eine kausale Ereignisfolge ein. 
Mittelbar wird er damit selber zum Bestandteil der Ursache für die 
Entscheidung und die nachfolgende Handlung.63 
Gewiss setzt diese Sicht der Dinge schon eine prinzipielle Hypothese 
über den Zusammenhang von Gehirn und Bewusstsein voraus, eben 
dass die mentalen Phänomene der Bewusstwerdung und der Motivati-
on an ein neurophysiologisches Fundament gebunden und von ihm 
abhängig seien. Diese Hypothese, die heute in der Philosophie meist 
unter dem Titel „Supervenienz“ firmiert und auf die ich im nächsten 

 
62 Diese Vorgänge finden in ganz verschiedenen Arealen des Gehirns statt, die dezen-

tral über zahllose Milliarden neuronaler Zellen aktiviert werden („distributed archi-

tecture“) und sodann über eine verbindende Integrations- und Synchronisationsleis-
tung des Gehirns („dynamic binding“) das Bewusstsein der jeweiligen Situation so-
wie (ggf.) die neuronalen Substrate der Handlungsintention erzeugen, von denen die 
anschließende Muskelaktivation ausgelöst wird („intentional binding“); zum erste-
ren Teil dieses Vorgangs W. Singer, Large-Scale Temporal Coordination of Cortical 
Activity as a Prerequisite for Conscious Experience, in: Velmans/Schneider (eds.), 
The Blackwell Companion to Consciousness, 2007, S. 605 ff., zum letzteren Teil 
Haggard/Clark, Intentional action: Conscious experience and neural prediction, in: 
Consciousness and Cognition 12 (2003), 695 ff. 

63 Genauer: nicht der (nach wie vor immaterielle) Grund selbst, sondern die neuronalen 
„Realisierer“ seiner Wirkungsbedingungen im einzelnen Gehirn, also v.a. die neuro-
nalen Substrate von Normbewusstsein + Normbefolgungsbereitschaft + Bewusstsein 
der Anwendungsvoraussetzungen der Norm + sicher noch manches andere. 
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Abschnitt zurückkomme, kann man natürlich bestreiten. Aber als 
indeterministischer Verfechter des „Gründe vs. Ursachen“-Arguments 
für einen freien Willen kann man das nur um den Preis, auf die Grund-
frage des Arguments – Wie kommt der Grund als Agens in den Kör-
per? – überhaupt nichts mehr antworten zu können. Diese Frage for-
muliert jedoch das eigentliche Problem. Damit erweist sich nun aber 
das gesamte „Gründe“-Argument als unbrauchbar: Erklärt man Grün-
de für unmittelbare Auslöser körperlich vollzogener Handlungen, so 
macht man sie zu einem mystischen Phantasma und verlässt die Sphä-
re der Wissenschaft; hält man sie dagegen für notwendig angewiesen 
auf die „Benutzung“ der oben skizzierten neurophysiologischen Kau-
salkette über das Gehirn, dann ist ihr Wirken genau und nur so zu 
erklären, wie es der Determinist tut. 
Freilich genügt vielen für die Annahme eines freien Willens offenbar 
einfach der Umstand, dass Gründe als Deutungsschema für Handlun-
gen erforderlich und insofern irreduzibel sind. Damit verwechselt man 
aber die explanatorische Souveränität von Gründen mit ihrer ontologi-
schen Unabhängigkeit. Einfach aus dem Umstand, dass Menschen 
nach Gründen handeln können, ihren „freien Willen“ zu folgern, ist 
ein offenkundiges non sequitur. Denn das Räsonnement über Gründe 
erfolgt genauso wie die Auswahl der zuletzt handlungsbestimmenden 
unter ihnen als mentales Geschehen ausschließlich auf der Grundlage 
neuronaler („determinierter“) Vorgänge im Gehirn. Nicht akzeptabel 
ist der probate Ausweg, das Handelnkönnen nach Gründen nun ein-
fach per Dezision für identisch mit dem „freien Willen“ zu erklären. 
Das wird sofort deutlich, wenn man sich zweierlei vorstellt: Erstens, 
dass selbstverständlich auch viele hochgradig Geisteskranke nach 
Gründen handeln, eben nach ihren pathologischen; und diese schlie-
ßen ein prinzipiell korrektes Normbewusstsein keineswegs aus. Bei-
spielhaft: Wer einen Bombenanschlag bei Waterloo verübt, weil er 
glaubt, er sei Napoleon und habe von 1815 her noch eine Rechnung 
mit den Briten offen, mag vollkommen im Bilde darüber sein, dass 
Bombenanschläge grds. verwerflich und verboten sind; er mag aber 
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seine Gründe – die Napoleons! – für unbedingt vorrangig halten. Wil-
lensfrei?64 Zweitens: Man erwäge (durchaus lebensnah), dass es ver-
mutlich in absehbarer Zeit Maschinen geben wird, die (1.) Bewusst-
sein haben und deshalb (2.) in der Lage sind, ihre Entscheidungen 
nach einer überlegten Beurteilung und Abwägung externer Gründe zu 
treffen. Anhänger des „Gründe“-Arguments müssten solche Entschei-
dungen „willensfrei“ nennen. Nun mag das, wer will, ja tun; nieman-
dem sei das Recht zur freihändigen Vergabe attraktiver Etiketten 
bestritten. Illegitim ist es aber, aus solchen terminologischen Dezisio-
nen ohne weiteres normative Konsequenzen abzuleiten, die allenfalls 
auf einen viel stärkeren Begriff von „Freiheit“ zu stützen wären.65 Das 
betrifft insbesondere die Zurechnung individueller Verantwortung. 
Würden wir unsere räsonierende Maschine für falsche und destruktive 
Entscheidungen ggf. bestrafen wollen (was immer uns als Methode 
dafür einfiele)? Oder würde uns der Umstand, dass ihr Entscheiden-
können „nach Gründen“ auf einer offenkundig determinierten, ma-
schinellen Basis beruht, also nicht anders hätte ausfallen können, nicht 
doch zögern lassen? 
Nach allem Dargelegten sind Ausführungen wie die folgenden, wie-
wohl sie sich in der (deutschen) öffentlichen Debatte großer Beliebt-
heit erfreuen, nachgerade beispielhaft verfehlt: 
„Wenn Gründen nur insofern Wirksamkeit im Handeln zugestanden 
wird, als sie mit wissenschaftlich erkennbaren Ursachen konvertibel 
sind, werden das Phänomen des Handelns und somit Fragestellungen 
der Ethik bereits durch die Wahl einer solchen wissenschaftlichen 
Beschreibungssprache eliminiert.“66  

 
64 Man wende nicht ein, dass seien ja unvernünftige Gründe. Erstens ersetzt man dann 

das Handelnkönnen nach Gründen durch „vernünftig sein“ und zieht seinem Argu-
ment damit den Vorwurf verschiedener petitiones principii zu; zweitens sind alle 

verbrecherischen Gründe unvernünftig (ggf. weit unvernünftiger, als sich für Napo-
leon zu halten). Worauf wäre dann die Zuschreibung krimineller Schuld noch zu 
stützen? 

65 Nämlich den Freiheitsbegriff im Sinne von PAM (s.o., sub II.3, S. 17). 
66 Schockenhoff, FAZ vom 17.11.2003, 31; zustimmend Hillenkamp (Anm. 52), 319. 
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Das ist ungefähr so triftig wie dies: „Wenn die Temperatur einer Flüs-
sigkeit durch die mittlere Geschwindigkeit der Bewegung ihrer Mole-
küle erklärt wird67, also der Wärme einer Flüssigkeit nur insofern 

Wirksamkeit [...] zugestanden wird, als sie mit wissenschaftlich er-

kennbaren Ursachen auf der molekularen Ebene konvertibel ist, wer-

den bereits durch die Wahl einer solchen wissenschaftlichen Be-

schreibungssprache Phänomene wie das angenehme Gefühl eines 
warmen Badewassers eliminiert.“ Das ist, mit Verlaub, abwegig. Man 
mag ja (wiewohl wenig aussichtsreich) behaupten, für Gründe seien 
derartig reduktive Wirkungserklärungen unmöglich.68 Aber dass sie 
im Falle ihrer Möglichkeit das Erklärte auch gleich „eliminieren“ 
würden, ist eine seltsame Befürchtung. So wie das Badewasser ange-
nehm warm bleibt, wenn man seine Temperatur mit der – völlig tem-
peraturlosen – Geschwindigkeit seiner Moleküle erklärt, so bleibt 
auch der Grund ein (körperloser) Grund, wenn man seine Wirkung in 
der Körperwelt damit erklärt, dass er eben mit physisch direkt wirken-
den Ursachen im Gehirn auf bestimmte Weise „konvertibel“ ist, ohne 
dabei im mindesten seine Existenz als Grund (z.B. als Norm) zu ver-
lieren und in einer Abfolge neuronaler Kaskaden zu verschwinden.69 
Nun möchte man vielleicht einwenden, dass die bisherigen Darlegun-
gen eine vierte Alternative für den Indeterministen übersähen, die ihm 
einen Ausweg aus dem Trilemma zwischen Reduktionismus, Mytho-
logie und ungewaschenem Dezisionismus anbiete, nämlich diesen: 
Wohl sei der auf Gründe gestützte Wille zuletzt auf die hier aufge-
zeigte neurophysiologische Kausalkette angewiesen – aber er „benut-
ze“ sie souverän im Modus ihrer autonomen Erzeugung, Beherr-
schung und Steuerung. Mit dieser These wechselt das „Gründe vs. 

 
67 Unstreitige Standarderklärung in der Physik (bereits des Gymnasialunterrichts). 

Zahllose weitere Beispiele dieser Art mikrophysikalischer Erklärung von Makro-
phänomenen wären leicht zu nennen. 

68 Auch das behauptet Schockenhoff (Anm. 66), ohne den Schatten eines Arguments 
dafür anzuführen. 

69 Nicht einmal der sog. „eliminative Physikalismus“ in der Geist-Gehirn-Diskussion, 
der im übrigen wenig einleuchtend ist, wird von Schockenhoffs Attacke getroffen. 
(Genaueres im nächsten Kapitel.) 
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Ursachen“-Argument des Indeterministen von der destruktiven zu 
einer konstruktiven Argumentstrategie. Die Frage, die sich nun offen-
sichtlich anschließt, lautet: Wie ist so etwas vorstellbar?  
 

2.3 Die konstruktive Strategie 

 
Zwei grundsätzliche Argumenttypen lassen sich hier unterscheiden. 
Anhänger des ersten Typs nehmen eine besondere Form von Kausali-
tät für freie Handlungsentscheidungen an, die sog. Akteurskausalität 
(agent causation). Grob: Jede intentionale Handlung erzeuge eine 
nicht mehr reduzierbare Kausalrelation, deren Subjekt nicht ein Ereig-
nis, sondern der Handelnde selbst sei. Anhänger des zweiten Typs 
lehnen dies ab und behaupten stattdessen, es gebe im ansonsten kausa-
len Ereignisverlauf, der zu einer Entscheidung und der ihr nachfol-
genden Handlung führt, signifikante indeterminierte Lücken, die das 
Individuum zur Ausübung von Willensfreiheit nutzen könne. Wo 
genau in der im Prinzip endlosen Kausalkette der zeitlichen Vorge-
schichte einer Handlung die entscheidende indeterminierte Lücke zu 
lokalisieren sei, ist unter diesen Theoretikern freilich streitig. 
 

2.3.1 Akteurskausalität I: die Freiheitslehre Immanuel Kants 

 
Akteurskausalität, so sagen ihre Anhänger, ist etwas prinzipiell ande-
res als die Ereigniskausalität, die den sonstigen (natürlichen) Lauf der 
Welt bestimmt. Nach Kant, dem berühmtesten Akteurskausalisten, 
bezeichnet der Begriff das kausale Vermögen des Willens, „eine Rei-
he von Begebenheiten ganz von selbst anzufangen“70, nämlich ohne 
seinerseits verursacht worden zu sein. Damit wird der freie Wille im 
Hinblick auf seine Handlungsentschlüsse und deren Verwirklichung 
zur unverursachten Ursache, zum „unbewegten Beweger“. Wie ist das 

 
70 Kant, KrV (Anm. 10), B 563 / A 535 (Hervorhebung ebda.), und öfter. – Im folgen-

den werden die Originalzitate aus Kant in Klammern direkt im Text nachgewiesen, 
zit. nach der Akademieausgabe (AA) von Kants gesammelten Schriften, Berlin 1902 
ff.; die KrV (geläufig) nur nach 1. und 2. Aufl. (A bzw. B). 
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